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Mittheilungen auS den Verhandlungen der Stande des Großherzogthums
Baden im Jahr 1831 .

N° 200 Karlsruhe 2 . Dezember .

( Schluß der einhundert sechs und vierzigsten
öffentlichen Sitzung der zweiten Kammer .)

Staatsr . Winter antwortet auf die von dem Abg . v .
Notteck angekündigte Frage :

„ Ich wünsche , daß diese Frage umgangen , oder daß die
Kammer solche nicht zugeben möge . Es kann nur wieder zu
Mißverständnissen und Zerwürfnissen führen , die wir am
Schluß unserer Verhandlungen um so weniger nöthig haben ,
und es könnte der Fall seyn , daß wir manches berühren
müßten , dessen wir gern enthoben seyn möchten .

v . Rotteck wünscht , daß diese Erklärung mit der größten
Offenheit gegeben werde , und da diese Frage gerade eine
Lebensfrage sei , müsse sie gestellt werden .

Staatsr . Winter . Was die zweite Frage anbetrifft , so
kann ich solche sogleich beantworten : Meine Dienstpflicht er¬
laubt mir nicht , mich über Gegenstände zu äußern , die ich
Kraft meines Dienstes erfahre , wenn die Regierung solche
nicht selbst zur Sprache gebracht hat . Wenn übrigens in
einem öffentlichen Blatteine Vorstellung derHerrn Fürsten von
Löwcnstein abgedruckt ist, und dieseHerren widersprechen nicht ,
so haben sie damit wohl zugegeben , daß sie solche übergeben
baben . Unsere Sache wäre es , darauf zu antworten .

v . Rotteck bemerkt darauf , daß eine Frage nach dieser
Vorstellung der Kammer doch erlaubt sei.

Staatsr . Winter . Wenn Sie jede ungeeignete , oder jede
unverständige Vorstellung , die bei uns einkommt , zum Ge¬

genstände Ihrer Berathung machen wollten , so hätten Sie
viel zu thun , abgesehen davon , daß diese Beurtheilung ledig¬
lich Sache der Verwaltung ist.

Es wird hierauf zur Tagesordnung übergegangen und mit

Zustimmung des Reg . Commissärs die abgekürzte Form der

Berathung über den so eben von dem Abg . Merk erstatteten

Bericht beschlossen . Nach kurzen Erläuterungen des Bericht¬
erstatters tritt die Kammer seinen Anträgen bei .

Es folgt hierauf die Diskussion über den in Abwesenheit
des Reg . Commissärs vorgetragenen Bericht des Abg . v .
Rotteck über die Verantwortlichkeit der Minister .

v . Rotteck wiederholt die Anträge der Commission ; sie
schlägt vor , die von der ersten Kammer beschlossenen Än¬

derungen in der Addresse bei Art . 2a , bei Art . 3 , 5 und 6 ,
mit kleinen Redactionsverbesserungen anzunehmen . Bei Art .
7 sagt der Bericht : „ Der das Begnadigungsrecht des

Regenten beschränkende Artikel 7 wurde von der ersten Kam¬
mer gestrichen . Es soll also ein unbeschränktes und unbeding¬
tes Begnadigungsrecht stillschweigend statuirt ' werden . Ein

solches liegt wohl nicht im Geist und Begriff des fraglichen
Gesetzes . Ihre Commission , m . H . , glaubt daher , daß
wenigstens die im Gesetz von 1820 und im Gesetzesentwurf
von 1822 stehende Beschränkung ( welche jedenfalls die Be¬

lastung im Amt oder die Wiederanstellung des zur Entfernung
oder Entsetzung Verurtheilten verbietet ) , oder noch besser die

nachstehende sollte zu erbitten seyn : „ das Begnadigungsrecht
kann der Regent nur im Fall eines vom Gericht selbst aus¬

gehenden Antrags aus üben ." "

Welcker trägt hier darauf an , daß zu der letztgenannten
Beschränkung des Begnadigungsrechtes noch die weitere bei¬

gefügt werde , daß der Regent einen Minister nicht wieder

anstellen könne .

Schaaff erklärt sich für das Begnadigungsrecht des Re¬

genten , und macht den Antrag , dem Beschlüsse der ersten
Kanimer unbedingt beizutreten .

Merk hält es für inkonsequent , daß man eine Distinction
des Begnadigungsrechtes eintreten lassen wolle ; ein Minister ,
der angcklagt sei , könne nicht mehr im Amte bleiben .

Bekk spricht sich für das Begnadigungsrecht in beschränk -
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ter Weise aus , so daß der § . 10 des Gesetzes vom 1 . 1820

ausgenommen werde .

Aschbach sieht in dem Begnadigungsrechte hier ein weites

Thor zur Verkümmerung der Gerechtigkeit ; Wetzcl I . stimmt

für das Begnadigungsrecht ; Rettig v . K . glaubt , wenn

man es unbeschränkt ertheile , so heiße das so viel , als das

Gesetz nicht geben . Er stimmt für dieses Recht , wenn der

Gerichtshof auf Begnadigung anträgt , und wünscht , daß
unter die Ausnahmen auch die Pensionirung auf Staatskosten

ausgenommen werde .

v . Jtz stein spricht gegm das unbeschränkte Begnadigungs¬

recht .
Staatsr . Winter behauptet dagegen , daß es dem Re¬

genten unbedingt durch die Verfassung eingeräumt sei. Er

könne es mißbrauchen , wie jedes andere ; dafür sei er aber

nur seinem Gewissen und seinem Gotte verantwortlich . Als

Abgeordneter füge er hinzu , daß in den meisten Fällen die

Anklage gegen einen Minister das Werk einer politischen Par -

thei sei. Diese behalte Recht , so lange sie die Gewalt habe ;
komme aber eine andere Parthei wieder auf , so erscheine ihr
der Verurtheilte als ein politisches Opfer . Es sei darum gut ,
dem Regenten das Recht zu geben , einen Mann zu retten ,
der von verschiedenen Partheien auch so verschieden betrachtet
werde . Er beziehe die Begnadigung aber nur auf das Recht ,
die persönlichen Uebel zu mildern , die den Vcrurtheiltcn treffen ;

habe das Gericht indessen einen Mann für unwürdig erklärt ,

so könne ihn der Regent natürlich nicht für würdig erklären .

Nachdem v . Rotteck auf verschiedene Einwendungen ge¬
antwortet , und Seltzam sich für Bekks Antrag mit dem

weitern Zusatze Rettigs v . K . , Gerbel aber für den

Eommissionsantrag ausgesprochen , wird über die verschiede¬

nen Anträge abgestimmt , und Welckers Antrag mit dem

von Rettig v . K . gemachten Zusatze angenommen .

Der Art . S soll nach der Fassung der ersten Kammer also
lauten : „ Das Recht der Anklage steht nach dem § . 67 der

Vcrfaffuugsurkunde nicht der einen oder der andern Kammer ,
sondern nur beiden Kammern gemeinschaftlich zu." Die

Commission schlägt den Zusatz vor : „ Bei den Schluß¬

fassungen über solche Anklagen werden , wie bei Finanz¬

gesetzen, die Stimmen durchgezählt ." — „ Wird auch dieses
nicht erwirkt, " setzt der Bericht hinzu , „ alsdann , m . H . ,
haben wir die mit der Berathung dieser Verantwortlichkeits¬
sache hingcbrachten Stunden verschwendet ."

Die Kammer nimmt den gemachten Zusatz an .

Die veränderte Fassung des Art . 9 wird ebenfalls nach
dem Vorschläge der Commission angenommen .

( Wir werden die ganze Addresse , wie sie sich nach den -

Beschlüssen der ersten Kammer und den eben gefaßten Be¬

schlüssen gestaltet , bei der Mittheilung aus der 97 . Sitzung ,
wo dieser Gegenstand zuerst in der zweiten Kammer berathen
wurde , beifügen .)

Der Abg . Merk erstattet nun Bericht über die Motion
des Abg . Gerbel , auf Vervollständigung und Verbesse¬

rung der Wahlordnung .
Er erkennt an , daß die Wohlordnung unstreitig eine tief

eingehende Verbesserung erfordere , worüber sich die Überzeu¬

gung bei der Prüfung der Wahlen ergeben habe ; daß aber

hierzu die größte Vorsicht geböre und demnach eine Revision
der Wahlordnung eine höchst umsichtige und sorgfältige Be¬

handlung erfordere , wozu die Zeit setzt nicht mehr vorhan¬
den sei , weßhalb die Commission den einstimmigen Antrag

stellt , die Motion bis zum nächsten Landtage zu vertagen .

Was aber einige zweifelhafte Fälle betreffe , so hänge . die

Lösung mehrerer derselben von einer bloßen Vollzugsvorkeh¬

rung ab . Die Commission glaubt : 1 ) daß überall , wo die

Zahl der Wahlmänner nicht dem im tz. 41 angenommenen

Bevölkerungsverhältnisse entspricht , die Ergänzung als

eine bloße Vollzugsmaßregel , als Berichtigung einer irrigen

Berechnung ohne weiteres geschehen dürfe ; 2 ) der wahre
Sinn des Nachsatzes des Art . 43 der Wahlordnung , „ welche
ein öffentliches Amt bekleiden " sei kein anderer , als daß auch

praktizirende Ärzte , Advokaten , Rechts - und Kameralprak -

tikanten wahlfähig seien , indem solche vermöge ihrer Recep -

tion zu öffentlichen Ämtern bestimmt sind und in diesen ex
llele ^ ntione fungiren , und der tz. 43 nur Gewerbsgehil -

fen , Gesinde und Bedienten ausschließen wollte ; 3) daß
der Wahlcommissär nicht zugleich Wahlmann seyn könne ,
da er sich hierzu durch die erforderliche Ablegung des Hand¬

gelübdes nicht qualifiziren kann ; endlich 4 ) wie die im Art .
79 gedachte absolute Stimmenmehrheit zu rechnen sei.

Es wird auch über diesen Gegenstand mit Zustimmung
der Regierungscommission die abgekürzte Form der Bera¬

thung beschlossen .
An der Berathung nehmen Theil , die Abg . v . Rotteck ,

Merk , Schsnzinger , Bekk , Knapp , Rettig v . K .,
Dörr , Schaaff , v . Itzstein , Gerbel . Der Hauptantrag ,
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die Motion bis auf den nächsten Landtag zu vertagen, wird
angenommen .

Besonders kommt die Vermehrung der Wahlmänner nach
der Bevölkerung zur Sprache , wobei Staatsr . Winter er¬
klärt , daß dicß gar keinem Bedenken unterliege , indem die
Regierung nicht das Mindeste dagegen einzuwenden habe ;
es möchten der Wahlmänner so viele scyn, als da wollten .

Es wird deßhalb auf v. Rottecks Antrag der Wunsch
ins Protokoll nieder gelegt, daß die Regierung bis zum näch¬
sten Landtage eine Revision der Wahlordnung vorlegen , in¬
zwischen aber die in dem Berichte genannten Vollziehungsan¬
ordnungen treffen möge.

Der Abg. Aschbach erstattet Namens der Petitionscom¬
mission Bericht über die Bitte des Direktors und der Profes¬
soren am Lyccum zu Rastatt , um Erhaltung und Wieder¬
herstellung des Rastatter Lyceumsfonds .

Diese Bitte beschwert sich über zwei Punkte ; 1 ) daß von
dem Lyceumsfond 15,500 fl. zum Bau des Freiburger Semi-
uars genommen und nicht wieder ersetzt worden seien , 2)
über den jährlichen Zuschuß von 1195 fl. zu der Regiekasse.
Den letzten Gegenstand hält der Berichterstatter durch den
Beschluß bei der Berathung über das Budget , wo die. Regie -
kassenbciträge zur Sprache gebracht wurden , für erledigt .
Wegen ? der 15,500 fl. aber stellt die Commission den Antrag :
„der hohen Regierung den zur Kenntniß gelangten Miß¬
brauch anzuzcigen , damit das wahre Verhältniß durch eine
geeignete Untersuchung ermittelt und nach Befund dem Fond
die gebührende Vergütung geleistet werde ."

Der Abg . Müller spricht ausführlich über diese Sache
und empfiehlt den Antrag der Commission ; der Abg. Herr
gibt aber so überzeugende Aufschlüsse, daß daraus hcrvor -
geht , daß die ganze Beschwerde auf einer irrigen Rechnungs¬
manipulation beruhe , wcßhalb der Abg. Rindeschwender
auf die Tagesordnung anträgt, die auch beschlossen wird.

Der Abg. v . Rotteck erstattet hierauf die vierte Fort¬
setzung des Gcneralberichts über Petitionen , welche
theils durch frühere Beschlüsse oder erhaltene Gesetzesvor¬
lagen in der Hauptsache erledigt , theils aus gleicher Ursache
an andere Commissionen verwiesen oder zu verweisen , cheils
aus verschiedenen Ursachen noch an andere Commissionen zu
verweisen oder lediglich zu den Akten zu legen sind . Es um¬
faßt dies« Bericht folgende 62 Petitionen : I . Petitionen um

Preßfreiheit : 1 ) der Bewohner der Stadt Sinsheim ;
2) der Bürger von Neuhausen ; 3) der Gemeinde Schöll¬
brun « ; 4) der Gemeinde Hohenwarth ; 5) 61 Bürger
der Stadt Baden ; 6) 101 Bürger der Gemeinde Rohr¬
bach ; 7) 261 Bürger von Walldürn ; 8) 42 Bürger von
Oppenau , Ibach und Rainsbach ; 9) 160 Bürger von
Haslach ; 10) 24 Bürger von Hohenwarth , Amts Pforz¬
heim ; 11 ) 53 Bürger von Zuzenhausen ; 12) 80 Bürger
von Hoffenheim , Amts Sinsheim ; 13) der Gemeinde
Eschclbrvnn ; 14) der Gemeinde Gutenbach , Amts Trp -
bcrg ; 15) der vier Gemeinden in Simonswald ; 16) 44
Bürger von Rüppurr ; 17) 80 Bürger der Stadt Pforz¬
heim ; 18) 34 Bürger der Stadt Baden ; 19) Stadtrath,
Ausschuß und Bürger von Ncckargemünd; 20) 61 Bür¬
ger nebst dem Förster Breithaupt in Sulz ; 21) 35 Bür¬
ger von Baden ; 22) der Gemeinden Fützcn , Grimm els-
h ofcn und Epfcnhofcn ; sodann eine Danksaguugsaddresse
der Gemeinde Liur für die von den Kammern beschlossene
Bitte um Preßfreiheit; ferner eine solche von der Gemeinde
Unterscheflenz; und endlich von der Metzlerschen Buch¬
handlung in Stuttgart eingeschickt : „Kritik des badischen
Gesetzentwurfes über Preßfreibcit."

II . Petitionen , die auf Abschaffung oder Minderung der
Herrenfrohnden gerichtet sind : von den Gemeinden Mu-
dau , Dumbach, Schloßau mit Schclmbach, Stcin -
bach, Rümpfen , Langenelz, Reissenbach, Mör-
schenbach und Unterscheidenthal ; sodann Michelbach,
Amts Neckargemünd , Robrbach, Amts Sinsheim , und
einiger srohndpflichtigen Familien von Ripperg , Amts
Waldürn . III . Petitionen um Zehutabschaffung : von
den Gemeinden Aglastcrhausen und Waldmühlbach ,
nebst einer Daukaddrcsse der Gemeinde Unterscheflenz.
IV. Drei Petitionen in Betreff der Beitragspflicht der Aus¬
märker , allernächst der Staudesherren zu Gemeindclastcn .
von der Gemeinde Engelwies , von den Gemeinden des
Amtsbezirks Heiligen b erg und von der Stadt Wertheim .
V. Eine Bitte der Gemeinde Gemmingen , Amts Eppin -
gen , das Bauen von Stein und das Verhältniß der Drit-
telspflichtigkcit hiezu betreffend. VI. Eine Petition der Ge¬
meinden des Amts Bondorf , um Abschaffung der Plan¬
tageinspectoren und Befreiung von der zwangsweise einge-
schärftcn Verordnung wegen des Baumpflanzens an den
Straßen. VII . Bitte der Gemeinde Bondorf um Ver¬
minderung der Hundetare. VIII . Bitte der Handlungszunst
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in Baden um Abstellung desHausirhandels . IX . Die Bitte

der Gemeinde Elsen ; um Vergütung der entzogenen Wald -

frevelstrasen . X . Erklärung des Frhrn . Aloisv . Reich -

l i n zu K o n sta n z , in Betreff einer für aufgehobene Juden¬

satzgelder dem ebemaligen Besitzer der Grundhcrrschast Gai¬

lingen , Geh . Rath und Ministerialdirektor Engesscr ge¬
leistete Entschädigung . XI . Ebenso , die Erklärung des Frhrn .

Julius v . Gemmingen - Steinegg gegen die von der

Gemeinde Ne uh au seit hinsichtlich der Frohnden bei der

zweiten Kammer eingcreichte Petition . XII . Dankaddresse
einer Anzahl Wahlmänncr aus den Ämtern Hü sin gen ,
Stühlingen und Neustadt für die Bestrebungen der

Ständeglieder zur Förderung der Wohlfahrt des Volkes .
XIII . Dankaddresse der Stadt Eb erb ach für die Anträge
in Betreff des Wildschützengcsetzes . XIV "

. Dankaddresse
der Gemeinde Berwangen , Amts Eppingen , Abschaf¬

fung des Blutzchntens und der Herrcnfrohndcn betreffend .
XV . Beschwerden , Wünsche und Bitten : a) der Gemein¬
de » Ricken b ach , Willaringen , Berga lingen , Hät¬
ten , Altenschwandcn , Niedergebisbach u . Hot¬
tin gen , Amts Säckingen , b ) der Tafernwirthe in den
Ämtern Waldshut , St . Blasien , Jestctten und

Säckingen , c) der Einwohner von Berolzheim , d )
einer Anzahl Einwohner von T h i e n g e n und Waldshut ,
mehrfache Mißbräuche und Lasten betreffend .

Schaaff erhebt ein Bedenken wegen der Petition der

Bürger von Waldmühlbach gegen den dortigen Vogt , welches
aber durch Staatsr . Winter aufgeklärt wird , indem derselbe
das Resultat der darüber gepflogenen Untersuchung anzeigt .
Die Eingabe des Frhrn . v . Gemmingen - Steinegg soll nach
dem Wunsche des Staatsr . Winter vorgelesen werden , da

diesem anerkannt rechtschaffenen Mann in einer früher » Ein¬

gabe sehr wehe getban worden ; es wird indessen bemerkt , daß
sie schon bei der Eingabe vorgclescn worden , und somit auch
dem Protokoll beigedruckt werde .

Die Kammer beschließt nach den Anträgen der Commission ,
wornach die meisten , als erledigt , zu den Akten gehen . Aus
mebreren werden interessante Stellen vorgelcsen , die später
den Protokollen beigedrnckt werden sollen .

Der Abg . v . Rotteck berichtet hierauf noch über die Vor¬

stellung des Stadtrathes in Konstanz , den freien Ver¬

kauf des von den dortigen Rebgutsbesitzern selbst produzirten
Weines betreffend , und trägt auf empfehlende Ucbergabe der
Petition an das höchste Staatsministcrium an . Es sprechen

für diesen Antrag die Abg . Rettig v . K - , Magg , v . Rot -
tcck , Gcrbel , Welcker , Lauer und Herr , dagegen v .
Tscheppe,Schaaff,Rutschmann,WetzclIl .,Scltzam
und Knapp . Die Kammer beschließt mit 27 gegen 19 Stim¬
men die Tagesordnung .

Einhundert und sieben und vierzigste Sitzung der

zweiten Kammer .
Karlsruhe den 30 . Nov . .1831 .

Sekretär Grimm zeigt eine Petition des Gcincindcaus -

schusscs und mehrerer Bürger zu Billigbcim und eine Bitte

zweier Erbbeständer daselbst an , und gibt der Kammer Nach¬
richt von folgenden Mitthcilungen der ersten Kammer : a )

daß siedcrdiesscitigcn AddrcssewegenThätigungder kleinern

Forstfrevel durch die Gemeinden beigctrctcn , b) daß sie der

von ihr beschlossenen Addresse wegen des Predigerseminars eine
den diesseitigen Beschlüssen entsprechende Fassung gegeben , c )

daß sic dem Gesetze über Errichtung der Unterpsandsbchördcn
ihre Zustimmung nicht ertheilt habe . — Der Abg . Rettig v .
L . reicht eine Bitte des Zimmermann u . Cons . zu Lahr und
Welcker eine Petition des Ölmüllers Häscher zu Ettlingen
ein . Die Petitionen gehen an die PetiU

'
onscommission .

Der Abg . v . Jtzstein nimmt das Wort und trägt eine

Beschwerde über den langsamen Druck der Berichte , nament¬

lich des Budgetberichtes vor , wodurch , wenn Braun nicht
schneller fördere , der Schluß des Landtages notbwendig wei¬
ter binausgerückt werden müsse , als ohne diesen Umstand
uothwendig wäre . Er trägt darauf an , ihn nochmals ernst¬
lich zu schnellerer Förderung dieses Druckes aufzufordern ,
und wenn dicß nicht helfe , eine andere Druckerei damit zu
beauftragen .

Nach einer kurzen Erörterung beschließt die Kammer , das
Bureau vorläufig zu dem angegebenen Verfahren zu er¬

mächtigen .
Der Abg . Gerbel erstattet Namens der Petitionscom¬

mission Bericht :
1 ) Ueber die Bitte des Amtsrevisors Scheuermann in

Buchen wegen zu niedrig regulirter Pension . Die Commission
drückt den Wunsch aus , daß er wieder angestellt werde , kann

jedoch keinen andern Antrag stellen , als zur Tagesordnung
überzugchen .

Auf Huberts Bemerkung , daß der Mann gesund sei und
arbeiten wolle , beschließt die Kammer die Ucbergabe ans

Großh . Staatsministerium . . ( Fortsetzung folgt .)

Redacteur : A . L. Grimm , erster Secretär der zweiten Kammer . Drucker und Verleger : Buchhändler CH. Th . GrooS .
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